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Vollzug des Bayer. Datenschutzgesetzes (BayDSG) 
Freigabe nach Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayDSG für automatisierte Verfahren 

 
 
 
Gemäß Art.26 Abs.1 Satz 2 BayDSG wird die datenschutzrechtliche Freigabe für den 
allgemeinen Einsatz des nachfolgend bezeichneten AKDB-Verfahrens zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten erteilt.  
 
 
 
 
 
 Bezeichnung des Verfahrens 
 
  FINDOS Kommunales Finanzwesen (MS-DOS, Novell)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben zum Verfahren nach Art. 26 Abs. 2 BayDSG sind in der beigefügten 
Verfahrensbeschreibung enthalten, die Bestandteil dieser Freigabe ist. 
 
 
München, den 12.07.2001  
 
 
 
gez.  
Eichhorn  
Geschäftsführender Direktor  
 

 
 
ANSTALT FÜR KOMMUNALE 
DATENVERARBEITUNG IN BAYERN 
DER VORSTAND  
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Anlage 
 
 

Verfahrensbeschreibung 
 
 
Diese Verfahrensbeschreibung ist Bestandteil der datenschutzrechtlichen Freigabe des 
automatisierten Verfahrens nach Art. 26 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG). 
Die Verfahrensbeschreibung dient ferner zur Führung des Verfahrensverzeichnisses nach 
Art. 27 BayDSG. 
 
[X] Erstmalige Beschreibung eines automatisierten Verfahrens Datum der Freigabe 
 
 10.04.1997  
 
[X] Änderung der Verfahrensbeschreibung    Datum der Freigabe 
 
     vom 29.11.1996  12.07.2001  
 
 
1. Angaben zur speichernden Stelle 
 

1.1 Behörde, Einrichtung 
 Städte, Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände 
1.2 Nähere Auskunft erteilt Tel. 
 KDZ Landshut  0871 / 7570 - 210 

 
 
2. Angaben zum automatisierten Verfahren 
 

2.1 Allgemeine Bezeichnung des Verfahrens 
 FINDOS Kommunales Finanzwesen (MS-DOS, Novell)  
2.2 Aufgaben, zu deren Erfüllung die personenbezogenen Daten verarbeitet oder genutzt werden 

 Vollzug der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) insbesondere Annahme- und 
Auszahlungsanordnungen, Soll / Istbuchungen auf Sach- und Personenkonten, 
Bankeinzugsverfahren und -überweisungen, Mahnwesen, Veranlagung verschiedener 
Steuern, Abgaben und Gebühren mit Bescheiderstellung 
 

2.3 Örtliche und sachliche Zuständigkeit für die unter Nr. 2.2 genannten Aufgaben 
 Gebiet der unter 1.1 aufgeführten Behörden, Einrichtungen, Sachbereich Kämmerei, 

Kasse, Steuerstelle, Anordnungsdienststellen u.dgl. 
 

2.4 Rechtsgrundlage der Verarbeitung oder Nutzung (mit Art. - oder §§-Angabe) 

 Art. 15 ff. BayDSG i. V. m. Kommunale Haushaltsverordnung (KommHV), 
Abgabenordnung (AO) 

2.5 Kreis der Betroffenen 

 Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungspflichtige und -empfänger von 
Gebietskörperschaften bzw. sonstigen Stellen (s. Ziffer 1.1) 
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3. Art der gespeicherten Daten 
 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Daten 

  

01 Behördendaten 

02 Bankverbindung - Behörde 

03 Daten für Zahlungspflichtige 

04 -Name, Vorname 

05 -Anschrift 

06 -Bankverbindung 

07 Daten für Zahlungsempfänger 

08 -Name, Vorname 

09 -Anschrift 

10 -Bankverbindung 

11 Soll / Istwerte 

12 -Sachkonten 

13 -Personenkonten 

14 Berechnungsgrundlagen für Veranlagungen 

15 -Objekte 

16 -Messbeträge 

17 -Fallzahlen 

18 -Zählerstände / Verbrauch 

19 -Steuernummern 
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4. Art der regelmäßig an Dritte zu übermittelnden Daten und deren 
Empfänger 

 
 
Lfd. Nr. 
von Ab- 
schnitt 3 

 
Empfänger  
(mit Bezeichnung der 
Aufgaben, zu deren Erfüllung 
die Daten übermittelt werden) 

 
Rechtsgrundlage 

 
automatisiertes 
Abrufverfahren i. S. 
von Art. 8 BayDSG 

 
wenn kein automatisiertes 
Abrufverfahren: 
Häufigkeit oder Anlass 
der Übermittlung 

   ja nein  

      

01 - 13  Banken und Sparkassen 
 
Gut-/ Lastschriften für 
Bankkonten  

Art. 19 Abs.1 
Nr. 1 BayDSG 

 X tägliche Weiterleitung 
aller Zahlungsfälle  
(je nach 
Buchungsanfall) 
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5.  Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Löschung 
 

 
6 bzw. 10 Jahre (� 62 i.V.m. � 82 KommHV)  
 
 

 
 
6. Personengruppen, die innerhalb der speichernden Stelle automatisiert 

verarbeiten und nutzen 
 

 
Sachbearbeiter/innen im Finanzwesen  
 
 

 
 
7. Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragsnehmer 
 

 
Die Aufgabe wird im Wege der Auftragsdatenverarbeitung erledigt durch: 
(wenn zutreffend um Auftragnehmer ergänzen)  
 
 
 

 
 
8. Empfänger vorgesehener Datenübermittlung in Staaten außerhalb der 

Europäischen Union (= Drittländer) 
 

 
entfällt  
 
 

 
 
9. Gegebenenfalls ergänzende Angaben 
 

 
dezentral  
 
Anmerkung:  
Die neue Verfahrensbezeichnung lautet nunmehr: FINopen Kommunales Finanzwesen  
 

 
Datum, Unterschrift (Objektverantwortlicher) 
 
 
 
 
 
29.11.1996 gez. Englberger  


